
VERGABERECHT: DIE WICHTIGSTEN VERFAHRENSARTEN IM ÜBERBLICK – TEIL 3

VERHANDLUNGSVERFAHREN 
MIT VORHERIGER 
BEKANNTMACHUNG 
Im letzten Artikel wurden das offene und das nicht offene Verfahren näher betrachtet – also 
zwei Verfahren, bei denen nicht verhandelt werden darf. In dieser Ausgabe hingegen geht es um das 
Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung sowie um Rahmenvereinbarungen.
Beide Instrumente bieten Gemeinden mehr Flexibilität, erfordern aber auch sorgfältige Vorbereitung 
und Dokumentation.

VON MAG. MAGDALENA RALSER (HEID & PARTNER) UND MAG. ALISSIA SARAH WOLF (TIROLER GEMEINDEVERBAND)

Beim Verhandlungsverfahren mit 
vorheriger Bekanntmachung 
(mvB) handelt es sich um ein 

zweistufiges Verfahren. Der öffent­
liche Auftraggeber fordert zunächst 
eine unbeschränkte Anzahl an Unter­
nehmern öffentlich zur Abgabe von 
Teilnahmeanträgen auf. Ausgewählte 
Bewerber, welche anhand der in den 
Vergabeunterlagen festgelegten Aus­
wahlkriterien bestimmt werden und 
die Eignungskriterien erfüllen, werden 
eingeladen, ein Angebot abzugeben. 
Im Gegensatz zum offenen und nicht-
offenen Verfahren soll beim Verhand­
lungsverfahren sogar mit den Bietern 
über die Leistungsbedingungen und 
den Leistungsgegenstand verhandelt 
werden. Empfehlenswert ist das Ver­
handlungsverfahren insbesondere 
dann, wenn der Austausch mit den 
Bietern erforderlich ist, um ein opti­
males Ausschreibungsergebnis zu 
erzielen. Im Regelfall kann dadurch 
nämlich ein besseres Preis-Leistungs-
Verhältnis erzielt werden. Man sollte 
als öffentlicher Auftraggeber jedoch 

mehr Zeit einplanen, da es in der 
Regel arbeits- und zeitaufwendiger ist 
als beispielsweise das offene Verfah­
ren. Siehe dazu auch die Checkliste 
auf Seite 34.

Rahmenvereinbarungen (§§ 31 Abs. 
7, 39 sowie 153-155 BVergG 2018)
In diesem Zusammenhang ebenfalls 
zu erwähnen sind Rahmenverein­
barungen. Dabei handelt es sich um 
Vereinbarungen (nach Durchführung 
eines offenen Verfahrens, eines nicht 
offenen Verfahrens mvB oder eines 
Verhandlungsverfahrens mvB) zwi­
schen einem oder mehreren öffentli­
chen Auftraggebern und einem oder 
mehreren Unternehmern, die zum 
Ziel haben, die Bedingungen für die 
Aufträge, die während eines bestimm­
ten Zeitraumes vergeben werden 
sollen, festzulegen, insbesondere in 
Bezug auf den in Aussicht genomme­
nen Preis und gegebenenfalls die in 
Aussicht genommene Menge. Auf­
grund einer Rahmenvereinbarung 
wird nach Abgabe von Angeboten 

eine Leistung von einer Partei der 
Rahmenvereinbarung mit oder ohne 
erneuten Aufruf zum Wettbewerb 
bezogen. Der Auftraggeber hat keine 
Abnahmeverpflichtung, der Auftrag­
nehmer hingegeben ist an sein Ange­
bot gebunden. Soll eine Rahmenver­
einbarung abgeschlossen werden, 
muss dies bereits in der Bekanntma­
chung angegeben werden. Die durch­
geführten Verfahren münden nicht in 
einer Zuschlagsentscheidung, sondern 
in der Entscheidung, dass eine Rah­
menvereinbarung abgeschlossen wird. 
Rahmenvereinbarung können insbe­
sondere dann sinnvoll sein, wenn der 
Bedarf nicht genau abschätzbar ist 
oder man bereits vor der Ausschrei­
bung weiß, dass man eine Leistung in 
einem bestimmten Zeitraum (grund­
sätzlich vier Jahre) mehrmals und 
rasch benötigt. Sie haben den Vorteil, 
dass die Leistung immer dann zur 
Verfügung steht, wenn sie benötigt 
wird (und nicht mehrere Wochen Vor­
laufzeit für die Durchführung eines 
Verfahrens berücksichtigt werden 
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müssen). Achtung: Rahmenverein­
barungen und Rahmenverträge sind 
nicht das gleiche (siehe auch Tabelle 
rechts).

Ausblick auf 2026
Ab dem 1. Jänner 2026 gelten neue 
EU-Schwellenwerte für öffentliche 
Vergabeverfahren. Diese werden alle 
zwei Jahre angepasst, um Wechsel­
kursschwankungen auszugleichen 
und faire Wettbewerbsbedingungen 
sicherzustellen. Die neuen Werte wur­
den am 22. Oktober 2025 veröffent­
licht und gelten bis zum 31. Dezember 
2027. Die wichtigsten Schwellenwerte 
im Überblick finden sie in der Auf­
stellung rechts. Diese gelten für den 
Oberschwellenbereich und sind EU-
weit verbindlich:

Es ist daher wichtig, alle im Jahr 
2026 anstehenden Vergabeverfahren 
auf die Schwellenwerte zu prüfen, 
denn unter Umständen könnten Ver­
fahren, die nach geltender Rechts­
lage noch knapp im Unterschwellen­
bereich gelegen sind, künftig EU-weit 
ausgeschrieben werden müssen.

BVergG-Novelle 2026 – 
Inkrafttreten mit März geplant
Die Novelle zum Bundesvergabe­
gesetz 2026 soll Ende November 
beschlossen und mit März 2026 in 
Kraft treten. Ziel ist die Vereinfachung 
und Digitalisierung des Vergaberechts. 

Eine wesentliche Änderung für 
die Gemeinden werden die Bestim­
mungen zu Bekanntmachungen und 
Bekanntgaben darstellen. Demnach 
werden erstmals auch Gemeinden in 

	˹ Auftragsart 	˹ Schwellenwert ab 
01. 01. 2026

	˹ Bisher (2024/25)

	˹ Bauaufträge (alle 
Richtlinien)

	˹ 5,404.000 Euro 	˹ 5,538.000 Euro

	˹ Liefer-/Dienstleis­
tungen (zentrale 
Auftraggeber)

	˹ 140.000 Euro 	˹ 143.000 Euro

	˹ Liefer-/Dienstleis­
tungen (subzentrale 
Auftraggeber)

	˹ 216.000 Euro 	˹ 221.000 Euro

	˹ Sektorenauftrag­
geber (Liefer-/
Dienstleistungen)

	˹ 432.000 Euro 	˹ 443.000 Euro

	˹ Konzessionen 	˹ 5,404.000 Euro 	˹ 5,538.000 Euro

DIE WICHTIGSTEN UNTERSCHIEDE  
ZWISCHEN RAHMENVEREINBARUNGEN  
UND RAHMENVERTRÄGEN

	˹ Rahmenvereinbarung 	˹ Rahmenvertrag

	˹ Keine Abnahmeverpflichtung. 	˹ Abnahmeverpflichtung des 
Auftraggebers während der 
Laufzeit zu festen Konditio­
nen.

	˹ Max. auf vier Jahre (in begründe­
ten Fällen ausnahmsweise länger 
möglich).

	˹ Bestimmte Laufzeit, die frei 
gewählt werden kann.

SCHWELLENWERTE FÜR DEN  
OBERSCHWELLENBEREICH,  
EU-WEIT VERBINDLICH:
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die Bekanntgabepflichten im Unterschwel­
lenbereich einbezogen und müssen nach 
Durchführung eines Vergabeverfahrens, des­
sen Auftragswert mindestens 50.000 Euro 
beträgt, jeden vergebenen Auftrag bekannt 
geben. Neu aufgenommen wird auch § 46 
Abs. 4 BVergG: Bei einem geschätzten Auf­
tragswert von mehr als 50.000 Euro hat sich 
der öffentliche Auftraggeber um die Ein­
holung von zumindest drei Angeboten oder 
unverbindlichen Preisauskünften zu bemü­
hen, sofern dem nicht sachliche Gründe 
entgegenstehen. Diese Vorgehensweise wird 
aber ohnehin bereits jetzt schon empfohlen.

Die wesentlichsten Neuerungen der 
Novelle lassen sich in folgenden Punkten 
zusammenfassen:
•	 Dauerhafte Verankerung der Schwellen­

werte im Unterschwellenbereich.
•	 Verpflichtende Nutzung von eForms.
•	 Einheitliche Bekanntgabeschwelle ab 

50.000 Euro.
•	 Klarstellungen zu Rahmenverein- 

barungen, Selbstreinigung und Rechts­
schutz. • 

DIESE CHECKLISTE SOLL ALS UNTERSTÜTZUNG IM  
VERHANDLUNGSVERFAHREN MVB DIENEN

	̈ Bekanntmachung: Veröffentlichung 
der Ausschreibung im USB national 
auf data.gv.at sowie im OSB zusätzlich 
noch EU-weit im EU-Amtsblatt/TED.

	̈ Teilnahmefrist: OSB: 30 Tage,  
USB: 14 Tage.

	̈ Ausschreibungsunterlagen und Teil-
nahmeunterlagen versenden/auf die 
Vergabeplattform hochladen (im OSB 
ist die elektronische Durchführung des 
Vergabeverfahrens gesetzlich ver-
pflichtend). Folgende Kriterien nicht 
vergessen zu erläutern:

	̈ Eignungskriterien

	̈ Auswahlkriterien

	̈ Zuschlagskriterien

	̈ Mindestanforderungen.

	̈ Teilnahmeantrag: In dieser ersten 
Phase sind von den Bietern Teilnahme-
anträge zu stellen.

	̈ Eignungsprüfung und Auswahl der 
Bewerber: mind. drei geeignete Bieter 
zur Abgabe eines Angebots auffordern.

	̈ Angebotsfrist: mind. zehn Tage.

	̈ Angebotsöffnung und -prüfung.

	̈ Formelle Prüfung: Fristen,  
Formvorschriften.

	̈ Inhaltliche Prüfung: Mindestanforde-
rungen der Ausschreibung erfüllt?

	̈ Verhandlungen:  
Mehrere Verhandlungsrunden möglich; 
es kann über den gesamten Leistungs-
inhalt oder über nur einzelne Punkte 
verhandelt werden.  
(Achtung: Mindestanforderungen  
und Zuschlagskriterien nicht verhan-
delbar!) 
Grundsätze des fairen und lauteren 
Wettbewerbs sowie Diskriminierungs-
verbot und Gleichbehandlungsgebot 
beachten!

	̈ Bekanntgabe der Zuschlagsentschei-
dung: Bestbieter gemäß Zuschlags-
kriterien. 
Diese Mitteilung muss bestimmte 
Inhalte enthalten, darunter:

	̈ den Gesamtpreis und die Merkmale 
des erfolgreichen Angebots,

	̈ die Gründe für die Ablehnung der 
anderen Angebote

	̈ sowie das Ende der Stillhaltefrist, 
innerhalb derer unterlegene Bie-
ter die Entscheidung anfechten 
können.

	̈ Erst nach Ablauf der Stillhaltefrist darf 
der Zuschlag tatsächlich erteilt werden 
– andernfalls ist der Vertrag nichtig; 
Stillhaltefrist zehn Tage.

	̈ Zuschlagserteilung/Vertragsabschluss.

	̈ Bekanntgabe vergebener Aufträge im 
EU-Amtsblatt/TED: im OSB verpflich-
tend.

 Personal    Grünraumdienst    Gartengestaltung    Baumpflege    Winterdienst    Agrar

DANKE
Zum Jahresende möchten wir uns für das Vertrauen
und die gute Zusammenarbeit in den vergangenen
Monaten bedanken.

Wir wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest und
freuen uns, auch 2026 wieder für die Tiroler Gemeinden
ein verlässlicher Partner zu sein.

Dein Team
der Tiroler Maschinenringe
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